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RS UVS Kärnten 2005/05/09 KUVS-
574/4/2005

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.2005

Rechtssatz

Im Gegenstand ist Sache des Verfahrens die Benutzung der mautp,ichtigen Bundesstraße um 00.00 Uhr, obschon das

Beweisverfahren eine Tatzeit von 08.50 Uhr erbrachte. Wenn auch die relativ geringfügige Berichtigung der Tatzeit im

Berufungsverfahren zulässig ist, ist eine Abänderung der Tatzeit im Ausmaß von mehr als acht Stunden nicht mehr

zulässig, da keine Identität der Sache mehr gegeben ist. Dies deshalb, da im Gegenstand die Gefahr einer unzulässigen

Doppelbestrafung gegeben scheint (VwGH 2004/02/0298). (Einstellung des Verfahrens)
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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